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Ein Beginn in NRW ganz nah an den Sommerferien ist nur möglich wenn du a) Angestellte bist
oder b) dein Elterngeldbezug dann genau endet, dann gilt die Sperrfrist nicht. Ob das nur für
die Aufteilung des Elterngeldes für Jahr oder auch auf 2 Jahre so ist, weiß ich allerdings nicht.

1https://www.lehrerforen.de/thread/42217-frage-zur-elternzeit/?postID=384387#post384387
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